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Montagebedingungen!!
Die Regalmontage wird durch von uns beauftragte und kontrollierte Monteure 
durchgeführt. !

Das Abladen und die Gestellung von geeigneten und ausreichend bemessenen 
Flurförderzeugen & Hubarbeitsbühnen ( ca. 2,5t Hubkraft und ausreichender Hubhöhe) 
sind, wenn nichts Anderes vereinbart ist, bauseits zu erbringen.!

Das nachträgliche Umlagern von Materialien gehört nur zu unseren Aufgaben, wenn 
dieses durch uns geplant und veranlasst wird. 	

Alle Zufahrten sind befestigt, ggf. von Schnee beräumt und abgestumpft und können 
mit einem 40t Sattelauflieger befahren werden. Der Aufstellungsort muss freigeräumt, 
besenrein, trocken, Hallen müssen geschlossen und temperiert sein. Außen-, Kühl-und 
Tiefkühlmontagen sind gegen Aufpreis möglich. Der Aufstellungsort muss ohne 
Behinderung zugänglich sein. Andere Gewerke müssen die UVV-Bestimmungen 
einhalten und die Lager-, Montage- und Aufstellfläche räumen. !

Das Langgut (max. Stützenhöhe) muss mit einem Stapler vom LKW bis an den 
Montageort gefahren werden können. Anderslautende örtliche Gegebenheiten 
bedürfen der vorherigen Absprache. Behinderungen jeglicher Art sind uns vorher 
anzuzeigen. Jegliche Anmeldeprozedere und Unterweisungen oder sonstige 
Bedingungen des Kunden ( z.B. Reinraum, Hygiene, Handy , spezielle bzw. Umfang 
der PSA etc. ) sind uns vorher anzuzeigen. !

Zusätzlich zur Aufstellfläche muss in unmittelbarer Nähe eine Fläche für die Lagerung 
der Materialien und die Vormontage von Bauteilen vorhanden sein. Es wird von der 
Gesamtaufstellfläche ca. 1/3 des Platzes für das Zwischenlagern des Materials, 1/3 für 
die Vormontage und 1/3 für den Beginn des Regalaufstellens benötigt. 	

Der Fußboden entspricht in der Ebenheit min. den Anforderungen der DIN 18202 Zeile 
4. Die Bodenplatte kann die Punktlasten durch die Regalstützen, gem. 
Lastanforderungen des Kunden, aufnehmen. Die Bodenqualität (mind. B25) muss ein 
Verdübeln bis mindesten 110 mm Tiefe mit Spreizankern zulassen. Besonderheiten 
(Magnesit, Armierung, Fußbodenheizungen, Erdbebenzonen usw.) müssen uns vorher 
unaufgefordert mitgeteilt werden.	

!
!



Behördliche Genehmigungen und Auflagen jedweder Art, auch wenn sie unsere 
Lieferung betreffen, fallen nicht in unseren Verantwortungsbereich. Die Anlage wurde 
von uns gem. den Anforderungen der Berufsgenossenschaften (BGR 234, die frühere 
ZH 1/428) konzipiert.!

Vor Montagebeginn muss unserem Montageleiter ein verantwortlicher erreichbarer 
Mitarbeiter des Kunden benannt werden. !

Der Baustrom (220V) & Sanitäreinrichtungen werden für die gesamte Bauphase 
kostenlos zur Verfügung gestellt.	

Überprüfungen von Anschlussgewerken fallen nicht in unseren Verantwortungsbereich. !

Evtl. Elektroinstallationen in unseren Anlagen können durch uns vorgenommen 
werden, geeignete Zuleitungen bis dahin sind bauseits zu erbringen. Die Lage der 
Zuleitungen kann nach Auftragserteilung von uns angegeben werden. !

Kosten durch Terminverzögerungen, die durch den Auftraggeber entstehen, müssen 
von diesem übernommen werden.	

Bitte geben Sie uns rechtzeitig (mind. 4 Wochen) Informationen über Änderungen und 
Terminverzögerungen damit wir für Sie, wenn möglich, noch kostenfrei umstellen 
können. Eine Inbetriebnahme der Anlage ersetzt die förmliche Abnahme. Alle 
Beschädigungen an unserer Anlage durch andere Gewerke und den Kunden gehen zu 
Lasten des Kunden.	

Sofern es im vorgenannten Angebotsumfang nicht anders beschrieben wurde, gehört 
eine prüffähige Statik und Ausführungszeichnung nicht zum Leistungsumfang. Auf 
Wunsch kann eine solche prüffähige Statik und eine Ausführungszeichnung jedoch 
gegen gesonderte Berechnung zur Verfügung gestellt werden.!
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